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Waffenerwerb

Was heisst Waffenerwerb?

Unter Waffenerwerb versteht man jegliche Form von Waffenübertragung:

- den Kauf - die Erbschaft - die Miete 

- den Tausch - die Schenkung - die Gebrauchsleihe

- den Fund - usw.
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Waffenerwerb / Formalitäten
Unterscheidung Faustfeuerwaffen und Handfeuerwaffen

Als Handfeuerwaffen gelten Waffen, deren Gesamtlänge 60cm  
überschreitet oder die in der Regel zweihändig oder ab Schulter 
geschossen werden.

Als Faustfeuerwaffen gelten Pistolen und Revolver sowie andere 
Feuerwaffen, die nicht unter Absatz 1 fallen.

(Art. 4a, Abs. 1 und 2 Waffenverordnung)

?
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Waffenerwerb / Formalitäten
Vertrag                  - Waffenerwerbsschein - Ausnahmebewilligung klein

WES ABk

sowie 
Luftdruckwaffen und 
Imitationswaffen

< 20

> 10

> 10

< 10

< 10

< 10

> 20
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ABk für Sammler
- ermöglicht Kauf von Waffen wie mit 

altem WES sowie Kauf von ehemaligen 
Seriefeuerwaffen

- Benötigt die einmalige Einreichung des 
Formulares «Sicherheitskonzept»

ABk für Sportschützen
- ermöglicht Kauf von Waffen mit hoher 

Ladekapazität sowie Kauf von 
ehemaligen Seriefeuerwaffen
(Länge nicht unter 60cm verkürzbar)

- Nach 5 und 10 Jahren Pflicht zur 
Einreichung eines Schiessnachweises 
oder Nachweis einer Mitgliedschaft in
einem Schützen- oder Schiessverein

Waffenerwerb / Formalitäten / 

2 Arten von Ausnahmebewilligung klein
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ABk für Sammler
Ein Formular «Sicherheitskonzept» steht 
Ihnen auf der Homepage der Kantons-
polizei Thurgau zur Verfügung.

ABk für Sportschützen
Ein Formular «Schiessnachweis» wird 
Ihnen mit der Erwerbsbewilligung 
zusammen zugestellt.

Waffenerwerb / Formalitäten / 

2 Arten von Ausnahmebewilligung klein
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Vorgehen beim Waffenerwerb 

Waffe

In welche 

Kategorie fällt 

die Waffe?

Vertrag

WES

Waffenerwerbsschein 

beantragen. Wird in 

dreifacher Ausführung

ausgestellt.

1 Exemplar für Verkäufer
1 Exemplar für Erwerber
1 für Meldung an Fachstelle

Waffenübertragungsvertrag 

in dreifacher Ausführung

ausstellen.

1 Exemplar für Verkäufer
1 Exemplar für Erwerber
1 für Meldung an Fachstelle

Nach dem Kauf oder der 

Übertragung einsenden der Kopie 

der Erwerbsbewilligung oder des 

Vertrages an die Fachstelle 

Waffen der Kantonspolizei 

Thurgau

Ausnahmebewilligung 

beantragen. Wird in 

dreifacher Ausführung

ausgestellt.

1 Exemplar für Verkäufer
1 Exemplar für Erwerber
1 für Meldung an Fachstelle

ABk
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Formalitäten

Alle Formulare sind bei den 
Polizeiposten oder unter
www.kapo.tg.ch/waffenfachstelle
erhältlich.

Übertragungsvertrag Waffenerwerbsschein ABk für Sammler ABk für Sportschützen
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Voraussetzungen für eine Waffenerwerbsbewilligung

Eine Waffenerwerbsbewilligung (WES oder ABk) erhalten Personen, die:
• das 18. Altersjahr vollendet haben; 

• nicht entmündigt sind; 

• zur keiner Annahme Anlass geben, dass sie sich selbst oder
Dritte mit der Waffe gefährden; 

• nicht wegen einer Handlung, die eine gewalttätige oder 
gemeingefährliche Gesinnung bekundet, oder wegen wiederholt
begangener Verbrechen oder Vergehen im Strafregister
eingetragen sind, solange der Eintrag nicht gelöscht ist.

(Art. 8 Waffengesetz)
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Was passiert mit einem Gesuch für eine Waffenerwerbsbewilligung?

Gesuchsteller Fachstelle Waffen der Kapo TG

Gesuch

Polizeiposten

Bericht

Erwerbsbewilligung

Handel / Privatperson

Kauf

Kopie WES

1

2 3

4

5

6
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Waffenerwerbsbewilligung

Mit einer Waffenerwerbsbewilligung können maximal drei Waffen 
gleichzeitig (Datum) beim gleichen Veräusserer bezogen werden.  

Entsprechendes Waffenerwerbsgesuch ist mit der gewünschten Anzahl 
Waffen und Angabe der Waffenart bei der Fachstelle Waffen einzureichen.

Hilfreich sind auch, wenn bereits vorhanden, genaue Angaben zu den 
gewünschten Waffen (z.B. Typ, Hersteller, Kaliber, etc.).

(Art. 9b Waffengesetz / Art. 15 und 16 Waffenverordnung)
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Gebühren
Waffenerwerbsschein Fr. 50.00
Ausnahmebew. klein Fr. 50.00
Ausnahmebewilligung Fr. 150.00
Verlängerung Fr. 20.00

Zeitverhältnisse
Waffenerwerbsbewilligung, 
ca. zwei bis vier Wochen bis 
Erhalt.

Gültigkeitsdauer
Waffenerwerbsschein     6 Monate
Ausnahmebewilligung    6 Monate
Mit Verlängerung             9 Monate
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Merksätze

Keine Waffenübertragung mehr ohne Vertrag. 
(Entweder mittels Waffenerwerbsschein, Ausnahmebewilligung oder 
Übertragungsvertrag) 

Keine Waffenübertragung mehr ohne Meldung an die Fachstelle Waffen.
(Einreichung Waffenerwerbsschein, Ausnahmebewilligung oder 
Waffenübertragungsvertrag)
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Munitionserwerb

Munition kann erworben werden, wenn man auch zum Erwerb der 
entsprechenden Waffe berechtigt ist.

Man benötigt keine eigentliche Erwerbsbewilligung.

Ein Verkäufer muss darauf achten, dass keine Hinderungsgründe nach 
Art. 8 Abs. 2 WG vorliegen.

Prüfung: Vorlage Erwerbsbewilligung nicht älter als zwei Jahre
Vorlage gültiger Europäischer Feuerwaffenpass

Bei Zweifeln: Vorlage aktueller Strafregisterauszug
Einholung Informationen bei Behörden 
(schriftliches Einverständnis des Betroffenen notwendig)

(Art. 15 Waffengesetz / Art. 24 Waffenverordnung)
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Ihre Kontaktadresse

Kantonspolizei Thurgau
Einsatzabteilung
Fachstelle Waffen/Sprengstoff
Zürcherstrasse 325
8500 Frauenfeld

Telefon 058 345 22 82 waffenfachstelle@kapo.tg.ch
www.kapo.tg.ch/waffenfachstelle


